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W. E. Wagner: Universitätsstift und Kollegium

Mit der Dissertation Wolfgang Wagners liegt, ob-
gleich mit der Nummer 2 versehen, die erste Publikation
aus dem jungen ’Institut fÃ¼r vergleichende Geschich-
te Europas im Mittelalter’ (IVGEM) vor - gleichsam der
erste Stier aus diesem “Stall”, auf dem die (vergleichen-
de) Europa reiten muss. Beide Rahmensetzungen, die
vergleichende Perspektive und der europÃ¤ische Aus-
griff sind auf dem Umschlag prÃ¤sent: Der Vergleich im
Untertitel, Europa in Gestalt der Regina Europa aus Se-
bastian Muensters Cosmographia (1588) unÃ¼bersehbar
programmatisch als historisches Covergirl Den Hinweis
auf die Herkunft der Abbildung sucht man allerdings ver-
geblich. Vgl. dazu und zur Konzeption des Instituts die
IVGEM-Homepage: http://www.geschichte.
hu-berlin.de/ivgem/index.htm .

Untersuchungsgegenstand sind UniversitÃ¤tsstifte
und mit ihnen in Verbindung stehende Kollegien als
Schnittstellen zwischen universitÃ¤rem Autonomiestre-
ben und stifterlicher Einflussnahme. Die Arbeit ordnet
sich in das Forschungsfeld Memoria/Stiftungen ein und
greift als Ausgangspunkt eine grundlegende Ãberlegung
dieses Themenbereichs auf, dass sich nÃ¤mlich Stiftun-

gen in und mit einem eigentÃ¼mlichen Konflikt entwi-
ckeln. Zum einen ist der Stifterwille impulsgebend und
konstitutiv, damit also ein in MaÃen herrschaftlicher
Akt, der auf Befolgung zielt. Zum anderen sind Stiftun-
gen bewusst auf einen nachhaltigen, den Stifter selbst
Ã¼berdauernden Bestand gerichtet. Hierzu mussten sie,
so der Verfasser, als “perpetuum mobile” angelegt wer-
den, das aus eigenen Mitteln auf dem vorgegeben Kurs
voran zu schreiten vermochte. Dies erforderte eine in-
nere Ausgestaltung in Form detaillierter Vorgaben. Sie
umfassen die finanzielle Ausstattung und Nutzungsver-
fÃ¼gung ebenso wie die personale Konstruktion - so-
weit es sich wie im vorliegenden Fall zugleich um die
Stiftung einer Personengemeinschaft, um ein Stift, han-
delt. Mit dem stifterlichen Willensakt allein war es hier
aber nicht getan. DerWunsch nach BestÃ¤ndigkeit erfor-
derte geradezu eine gewisse VerselbstÃ¤ndigung des ein-
gerichteten Kollegiums. Dieses Kollegium war zugleich
eine Gruppenbildung in prinzipiell genossenschaftlicher
Form, der ein Streben nach autonomer Gestaltung ihres
Lebensbereiches eigen war. Genau um diesen Zwiespalt
von stifterlichem Impuls und stifterlicher Herrschaft ei-
nerseits und genossenschaftlich geprÃ¤gter Selbstorga-
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nisation im Stift andererseits geht es im vorzustellenden
Buch.

Drei untersuchungsfÃ¤hige Punkte, an denen
stifterlicher Herrschaftsanspruch und kollegiale Ver-
selbstÃ¤ndigungstendenzen aufeinander treffen, werden
benannt.

1. Die Dotation des Stifts, die aber nur Aus-
gangsstufe ist, da sie notwendigerweise in eine Ver-
mÃ¶gensselbstÃ¤ndigkeit Ã¼bergehen muss.

2. Die Stellenbesetzung. Nach dem Kirchenrecht
stand dem Stifter als Patronus das PrÃ¤sentationsrecht
zu, wÃ¤hrend Kennzeichen der genossenschaftlichen Or-
ganisation die freie SelbstergÃ¤nzung ist.

3. Die Frage, ob die Stiftermemoria als Movens der
Stiftung durch eine eigene Gruppenmemoria der Stifts-
angehÃ¶rigen ergÃ¤nzt oder gar Ã¼berlagert wird.

Dieses Drei-Fragen-Modell wird deduktiv auf drei
VergleichsfÃ¤lle - Prag, Wien und Heidelberg - ange-
wendet, ein einigermaÃen synchroner Vergleich also,
der von einem gemeinsamen Ausgangspunkt ausgeht
und differente AusprÃ¤gungen des PhÃ¤nomens in den
Blick nimmt. Als Quellengrundlage dienen vorrangig
die Stiftungsurkunden sowie die Statuten der Stifte und
Kollegien als Dokumente der inneren Ausgestaltung. Al-
lerdings wird hier nicht einer plumpen Gleichsetzung
von Stiftungsurkunde und Herrschaft bzw. Statuten und
genossenschaftlicher WillkÃ¼r das Wort geredet, son-
dern ein dialogisches HerrschaftsverstÃ¤ndnis zugrunde
gelegt, das in den Fixierungen von Rechten und Pflich-
ten jeweils einen VerstÃ¤ndigungsprozess zwischen den
Interessenten sieht. Folglich vermeidet die Leitfrage des
Buches auch eine Ãberbetonung des Kontroversen: Nicht
Herrschaft oder Genossenschaft lautet sie, vielmehr: wo
auf der Skala zwischen beiden Polen kann man Univer-
sitÃ¤tsstift und Kolleg im jeweiligen Fall verorten?

Die Ergebnisse kÃ¶nnen hier nur gestreift werden.
Den Anfang bildet - wie kÃ¶nnte es anders sein - Prag,
wo Karl IV. 1366 das Allerheiligenstift umwidmet und
als Stiftskapitel mit Professorenchorherren installiert, zu-
dem als Neuheit das Karlskolleg, ein reines Magisterkol-
leg, in dem die Kollegiaturen eine Art Ersatzkanonikat
bilden. Durch Dotation beschert er seiner GrÃ¼ndung
finanzielle UnabhÃ¤ngigkeit. WÃ¤hrend im Collegium
Karolinum die freiwerdenden Positionen durch Kooptati-
on besetzt werden, ist das Allerheiligenkapitel in seiner
SelbstergÃ¤nzung eingeschrÃ¤nkt. Eine gewisse Zahl an
Kanonikaten ist fÃ¼r NachrÃ¼cker aus dem Karolinum
reserviert, das Amt des Propstes an die stifterliche Zu-
stimmung gebunden. Der Wille des Stifters ist in Prag
trotz spÃ¤terer Wandlungen in der inneren Ausgestal-

tung konstitutiv. Er ist AnstoÃimpuls fÃ¼r das Magis-
terkolleg, wÃ¤hrend er im Allerheiligenkapitel Ã¼ber
die Propsteibesetzung als Rechtsanspruch sogar dauer-
haft verankert ist. Die Professoren-Chorherren sind von
klassischen PfrÃ¼ndverrichtungen befreit.

In Wien sind die Gewichte anders verteilt. Auch hier
entsteht ein Allerheiligenstift (am Stephansdom) und
1384 das Collegium ducale. Wiederum ist ein Teil der Ka-
pitelspfrÃ¼nden fÃ¼r Kollegmitglieder reserviert. Ãber-
raschen kann das kaum, denn in Wien orientierte man
sich wohl explizit an den Prager VerhÃ¤ltnissen; zeigt
via Prag aber auch AffinitÃ¤ten zur Pariser universitas.
Neben der schleppend verlaufenden Dotation der Wie-
ner GrÃ¼ndungen tritt ein wesentlicher Unterschied in
der Besetzungsfrage hervor. Trotz des geregelten Nach-
rÃ¼ckverfahrens aus dem Kolleg in das Allerheiligenstift
bleibt die PrÃ¤sentation fest in den HÃ¤nden der Stif-
terfamilie. Die konkrete Besetzungspolitik, die oftmals
verdiente Personen aus demHofdienst berÃ¼cksichtigte,
zeigt deutlich, dass es sich um ein UniversitÃ¤ts- und zu-
gleich um ein landesfÃ¼rstliches Kapitel handelte. Auch
die SelbstergÃ¤nzung des herzoglichen Kollegs folgte
den Vorgaben des Stifterhauses. Dessen Dominanz reich-
te so weit, dass angesichts des Niedergangs der Uni-
versitÃ¤t im 16. Jahrhundert Stellen auch gegen die ur-
sprÃ¼nglichen Stiftungsbestimmungen vergeben wur-
den. Anders als in Prag tritt inWien die Frage der Stifter-
memoria hervor. Das Stift hatte eine klare liturgischeMe-
morialfunktion fÃ¼r den Stifter, und da die Stephanskir-
che zugleich als Grablege der Professoren diente, traten
Stifter- und Gruppengedenken in einen auch rÃ¤umlich
fassbaren Konnex, wenngleich am Ende die verstorbe-
nen UniversitÃ¤tslehrer angesichts des reprÃ¤sentativen
Raumbedarfs der Habsburger aus dem Kirchenraumwei-
chen mussten.

In Heidelberg schlieÃlich war der Stiftermemoria
ebenfalls ein zentraler Platz beschieden. SinnfÃ¤llig zeigt
dies die Bestattung KÃ¶nig Ruprechts in der Heilig-
Geist-Kirche, die nun zur FÃ¼rstengrablege wird. Es
fehlt allerdings ein einmaliger GrÃ¼ndungakt. Stattdes-
sen kann man von einer Etappengenese sprechen, in
der das Stift sukzessive durch Umwidmungen anderer
Stiftungen aus pfalzgrÃ¤flichem Besitz dotiert wurde.
Das Kollegium verdankt sein Entstehen der Initiative des
Konrad vonGelnhausen, die sich die Pfalzgrafen dann zu-
eigen machten. Ganz im klassischen Sinne des Patronats-
rechts reservierte Papst Gregor XXII. dem Pfalzgrafen die
alleinige PrÃ¤sentation auf die Klerikerstellen desHeilig-
Geist-Kapitels. Ein NachrÃ¼ckautomatismus vom Colle-
gium artistarum, spÃ¤ter Collegium principis, wie er in
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Prag und Wien praktiziert wurde, existierte in Heidel-
berg nicht. Auch die Statutenbildung kann anders als dort
kaum als genossenschaftlicher WillkÃ¼rakt bezeichnet
werden. Dennoch ist der Einfluss der UniversitÃ¤t auf
die innere Ausgestaltung des Stifts bemerkenswert. Aus
ihren Reihen kamen nicht nur die VorschlÃ¤ge fÃ¼r die
Kanonikatsbesetzung. Das Stift, das Ã¼brigens nicht den
Theologen vorbehalten war, sondern gleichsam die Spit-
zen der gesamten UniversitÃ¤t vereinte, erscheint gera-
dezu als organisatorische BÃ¼ndelung des Betriebs, in
der sich Strukturen der UniversitÃ¤t und des Kanoniker-
stifts weitgehend deckten.

Die FÃ¤lle sind verschieden, doch die Mechanis-
men erkennbar. Auch die genossenschaftlich konzipier-
te UniversitÃ¤t ist in gewissem MaÃe einem “Ãber-
herrschungsanspruch” durch den Stifter ausgesetzt, der
mit der Stiftung einen weichenstellenden Anfangsim-
puls gegeben hat. Dieser Impuls kann durch Statutenge-
setzgebung stabilisiert, ergÃ¤nzt und ausgestaltet wer-
den. Damit tritt der prozesshafte Charakter der Stif-
tung zutage. Auch im universitÃ¤ren Kontext erscheinen
StiftsgrÃ¼ndungen besonders geeignet, weil sie zum ei-
nen die Dauerhaftigkeit der Memoria garantieren, zum
anderen als Attribut kÃ¶nigsgleicher Stellung benutzt
werden kÃ¶nnen. Diese “Lehrgemeinschaften mit inte-
grierter Stiftergrablege”, wie sie hier genannt werden,
binden aber zugleich die UniversitÃ¤ten. Die liturgi-
schen Verpflichtungen der Professoren-Chorherren, die
mÃ¶gliche Einflussnahme der Stifter auf die Finanzen
und vor allem auf die Stellenbesetzung der Kanonika-
te erweisen sich als Angelpunkte, an denen genossen-
schaftliche Organisationsformen und Fremdeinfluss auf-
einander treffen. Durch Stifte und Kollegien, das zeigen
die Fallstudien Ã¼bereinstimmend, behielten die Stifter
den FuÃ in der TÃ¼r der UniversitÃ¤t, die nach Autono-
mie strebte und sich Ã¤uÃerem Einfluss zu verschlieÃen
suchte.

Auch wenn die Arbeit dezidiert (im Durkheim’schen
Sinne) dem Vergleich als dem geisteswissenschaftlichen
Pendant zum Experiment verpflichtet ist und ein an den
Physikunterricht erinnerndes Unterkapitel “Versuchsan-
ordnung” besitzt, wÃ¤re es irrefÃ¼hrend, hier nur den
durchdachten Aufbau, die prÃ¤zise DurchfÃ¼hrung des
Versuchs und die genaue Ablesung der Ergebnisse zu
wÃ¼rdigen. Der Weg dorthin ist weiter als auf den ers-
ten Blick erkennbar. Teilweise musste die Quellengrund-
lage erst erschlossen werden, in jedem Fall aber wa-
ren die Einzelbefunde in die konkrete Geschichte der je-
weiligen Institution einzubetten. So sind jeweils kleine
UniversitÃ¤ts-FrÃ¼hgeschichten entstanden, mit kon-
zentriertem Blick auf die leitenden Fragen, aber instruk-
tiv und erhellend auch fÃ¼r weitere ZusammenhÃ¤nge.
Ãber die statische Bestandsaufnahme von Willensfest-
legungen und Statuten hinaus wird nie der Blick fÃ¼r
die Wirklichkeit hinter den normativen Fixierungen ver-
schlossen. Im Gegenteil: Dem Unileben in Prag, Wien
und Heidelberg wird Leben eingehaucht. Man lernt die
KÃ¶pfe kennen, die hinter den StatutenentwÃ¼rfen ste-
hen, erfÃ¤hrt von Besetzungskontroversen zwischen Na-
tiones und Einzelpersonen oder von “ewigen Sentenzia-
ren”, denen an der Promotion nichts lag, weil mit ihr die
BefÃ¶rderung in einemateriell ungewisse Zukunft droh-
te.

Alswertvolle Beigabe bietet der Band amSchlussMit-
gliederlisten der Kollegien und die Transkription/Edition
24 ungedruckter bzw. entlegen publizierter Quellentex-
te zur Geschichte der UniversitÃ¤tsstifte und Kollegi-
en in Wien und Heidelberg. Ein Register der Orts- und
Personennamen erleichtert den gezielten Zugriff auf ei-
ne Arbeit, die durch methodische Klarheit, Sorgfalt und
enorme sprachliche Konzentration Ã¼berzeugt und die
im reichen Feld universitÃ¤tsgeschichtlicher Forschung
nachdrÃ¼cklich auf die wichtige Perspektive des Stif-
tungsgedankens und seiner konkreten Umsetzung ver-
weist.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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